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Anlage 2
(zu § 82 Abs. 1 GemO, § 8 GemHVO)

01.09.2021

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Waldstetten für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.09.2021 die folgende 

Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021  beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Bisher
festgesetzte
(Gesamt-)
Beträge

Änderung um Neue
festgesetzte
(Gesamt-)
Beträge

EUR EUR EUR

1.1 Ordentlichen Erträge 16.173.950 -1.861.000 14.312.950

1.2 Ordentliche Aufwendungen 17.376.860 -482.250 16.894.610

1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und
1.2) -1.202.910 -1.378.750 -2.581.660

1.4 Außerordentlichen Erträge 5.000 0 5.000

1.5 Außerordentlichen Aufwendungen 0 0 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 5.000 0 5.000

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) -1.197.910 -1.378.750 -2.576.660

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.657.150 -1.861.000 13.796.150

2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.762.960 -482.250 15.280.710

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes
(Saldo aus 2.1 und 2.2) -105.810 -1.378.750 -1.484.560

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.830.950 -268.000 1.562.950

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.123.130 315.450 4.438.580

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) -2.292.180 -583.450 -2.875.630

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) -2.397.990 -1.962.200 -4.360.190

2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.210.000 1.036.000 2.246.000

2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 82.300 0 82.300

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 1.127.700 1.036.000 2.163.700

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) -1.270.290 -926.200 -2.196.490
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Anlage 2
(zu § 82 Abs. 1 GemO, § 8 GemHVO) 

31.08.2021 
Seite 2 

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt von  
bisher Euro 1.210.000 
auf Euro 2.246.000 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
von bisher Euro 4.907.000 
auf Euro 5.717.000 
festgesetzt. 

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 
wie bisher auf Euro 3.400.000 

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer

a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
wie bisher auf

350 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

wie bisher auf 390 v.H. 

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer
wie bisher auf 370 v.H. 

    der Steuermessbeträge. 

Waldstetten, den 

Michael Rembold 
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Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Mandant: Gemeinde Waldstetten
Planjahr: 2021
Version 1 - 1. Nachtrag

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

01.09.2021

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden,
daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Finanzhaushalt Finanzplanung

Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] 1.403.870,74

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] 672.561,79

2b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige
Wertpapiere

0,00

2c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen

251.531,42

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] 0,00

3b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 0,00

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2.327.963,95

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 0,00

6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]

0,00

7 + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge
und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19
GemHVO)

0,00

8 +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36
GemHVO) [6]

2.185.000,00 -2.196.490 -7.815 -21.160 24.580

9 = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 4.512.963,95 2.316.474 2.308.659 2.287.499 2.312.079

10 - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 0,00 0 0 0 0

11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 0,00 1.981.000 1.981.000 1.981.000 1.981.000

12 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 4.512.963,95 335.474 327.659 306.499 331.079

13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] 334.000,00 334.500 325.400 305.100 315.800

Seite 55



Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

31.08.2021

Mandant: 1 - Gemeinde Waldstetten
Planjahr: 2021
Version 1 - 1. Nachtrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren
Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen
Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Jahr TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1 2 3 4 5 6 7

2021 5.717 2.905 1.622 1.190 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0

Summe: 2.905 1.622 1.190 0 0 0

Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen:

3.838 3.380 3.180
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Gemeinde Waldstetten
Planjahr: 2021
1. Nachtrag

Finanzplan

Anlage 17
nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO

02.09.2021

Nr. Finanzplan Ergebnishaushalt 1)
Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.209.000 9.234.500 11.663.200 12.289.300 12.668.000

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.936.300 2.667.500 2.781.600 3.845.700 3.424.500

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

568.300 516.800 512.700 506.100 502.600

4 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

1.274.300 1.241.420 1.309.440 1.323.940 1.332.140

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 205.900 279.530 300.060 300.130 297.930

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.350 74.100 64.400 44.900 50.000

8 Zinsen und ähnliche Erträge 600 600 600 600 600

9 Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen

0 0 0 0 0

10 sonstige ordentliche Erträge 370.500 298.500 295.500 298.500 298.000

11 Ordentliche Erträge (Summe aus
Nummern 1 bis 10)

17.593.250 14.312.950 16.927.500 18.609.170 18.573.770

12 Personalaufwendungen 2.800.200 2.818.900 3.032.300 3.128.500 3.227.200

13 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0

14 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.735.250 2.563.200 2.333.885 2.917.520 2.497.180

15 Abschreibungen 1.453.800 1.613.900 1.660.100 1.671.500 1.630.800

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 49.500 55.800 66.300 115.150 130.250

17 Transferaufwendungen 8.813.900 9.198.050 9.803.050 9.540.150 10.248.150

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 260.800 644.760 580.680 563.210 583.160

19 Ordentliche Aufwendungen (Summe aus
Nummern 12 bis 18)

16.113.450 16.894.610 17.476.315 17.936.030 18.316.740

20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
(Saldo aus Nummern 11 und 19)

1.479.800 -2.581.660 -548.815 673.140 257.030

21 Außerordentliche Erträge 20.000 5.000 5.200 5.300 5.500

22 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0

23 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo
aus Nummer 21 und 22)

20.000 5.000 5.200 5.300 5.500

24 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe
aus Nummern 20 und 23)

1.499.800 -2.576.660 -543.615 678.440 262.530

nachrichtlich:

Behandlung von Überschüssen und
Fehlbeträgen: [3]

25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0 0 0 0 0

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen
des ordentlichen Ergebnisses

0 0 0 0 0

27 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13
Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des
Gemeindehaushaltsrechts

0 0 0 0 0

28 Entnahme aus der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

0 2.576.660 0 0 0

29 Verwendung des Überschusses des
Sonderergebnisses zum Ausgleich des
ordentlichen Ergebnisses

0 0 0 0 0

30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen
des Sonderergebnisses

0 0 0 0 0

31 Verrechnung eines Fehlbetrages beim
Sonderergebnis mit der Rücklage aus
Überschüssen des Sonderergebnisses

0 0 0 0 0

32 Verrechnung eines Fehlbetrages beim
ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus
Überschüssen des Sonderergebnisses

0 0 0 0 0

33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche
Ergebnis folgender Haushaltsjahre

0 0 0 0 0
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Gemeinde Waldstetten
Planjahr: 2021
1. Nachtrag

Finanzplan

Anlage 17
nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO

02.09.2021

Nr. Finanzplan Ergebnishaushalt 1)
Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

34 Verrechnung eines Fehlbetrages beim
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital

0 0 0 0 0

35 Verrechnung eines Fehlbetrages beim
Sonderergebnis mit dem Basiskapital

0 0 0 0 0
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Gemeinde Waldstetten
Planjahr: 2021
1. Nachtrag

Finanzplan

Anlage 17
nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO

02.09.2021

Nr. Finanzplan Finanzhaushalt 1)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.209.000 9.234.500 11.663.200 12.289.300 12.668.000

2 Zuweisungen und Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

2.936.300 2.667.500 2.781.600 3.845.700 3.424.500

3 Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0

4 Entgelte für öffentliche Leistungen und
Einrichtungen

1.274.300 1.241.420 1.309.440 1.323.940 1.332.140

5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 205.900 279.530 300.060 300.130 297.930

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.350 74.100 64.400 44.900 50.000

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 600 600 600 600 600

8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 370.500 298.500 295.500 298.500 298.000

9 Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

17.024.950 13.796.150 16.414.800 18.103.070 18.071.170

10 Personalauszahlungen 2.800.200 2.818.900 3.032.300 3.128.500 3.227.200

11 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.735.250 2.563.200 2.333.885 2.917.520 2.497.180

13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 49.500 55.800 66.300 115.150 130.250

14 Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)

8.813.900 9.198.050 9.803.050 9.540.150 10.248.150

15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 260.800 644.760 580.680 563.210 583.160

16 Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

14.659.650 15.280.710 15.816.215 16.264.530 16.685.940

17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts

2.365.300 -1.484.560 598.585 1.838.540 1.385.230

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.310.400 727.000 2.063.000 3.559.400 2.686.950

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

550.000 221.550 39.100 0 350.000

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

925.600 614.400 80.600 202.000 0

21 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

0 0 0 0 0

22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.786.000 1.562.950 2.182.700 3.761.400 3.036.950

24 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

452.400 76.000 75.000 0 0

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.431.000 3.928.500 5.954.000 8.430.300 7.100.500

26 Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

255.100 237.480 443.900 339.500 171.000

27 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0 0 0 0 0

28 Auszahlungen für
Investitionsfördermaßnahmen

686.000 183.600 33.000 0 0

29 Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

11.000 13.000 0 0 0

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.835.500 4.438.580 6.505.900 8.769.800 7.271.500

31 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

- 6.049.500 -2.875.630 - 4.323.200 - 5.008.400 - 4.234.550

32 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

- 3.684.200 -4.360.190 - 3.724.615 - 3.169.860 - 2.849.320

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen

2.100.000 2.246.000 3.838.500 3.380.000 3.180.000

34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen

81.800 82.300 121.700 231.300 306.100
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Gemeinde Waldstetten
Planjahr: 2021
1. Nachtrag

Finanzplan

Anlage 17
nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO

02.09.2021

Nr. Finanzplan Finanzhaushalt 1)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

35 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit

2.018.200 2.163.700 3.716.800 3.148.700 2.873.900

36 Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
Haushaltsjahres

- 1.666.000 -2.196.490 - 7.815 - 21.160 24.580

nachrichtlich:

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden
Eigenmitteln zum Jahresbeginn

0 0 0 0 0

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren
Darlehen zu Jahresbeginn

0 0

des Zusatzsumme Einzahlungen FIS 2.100.000 2.246.000 3.838.500 3.380.000 3.180.000

des Zusatzsumme Auszahlungen FIS 81.800 82.300 121.700 231.300 306.100

1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig
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